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Diese Leistungen können Sie für die Pflege beantragen 

 

Alle anerkannt Pflegebedürftigen mit den Pflegegrad 1, Pflegegrad 2, Pflegegrad 3, 

Pflegegrad 4 und Pflegegrad 5  haben Ansprüche auf folgende Leistungen ihrer 

Pflegekassen. 

 

➢ Pflegesachleistung 

Von Pflegesachleistung spricht man, wenn ein Pflegebedürftiger zu Hause durch einen 

ambulanten Pflegedienst gepflegt wird. Die Pflegekasse rechnet direkt mit dem 

Pflegedienst ab. Im Angebot ist die Pflege, Hilfen im Haushalt und die so genannte 

häusliche Betreuung. Letzteres umfasst die Unterstützung von Aktivitäten zu Hause, 

die der Kommunikation und sozialen Kontakten dienen und die Unterstützung bei der 

Gestaltung des Alltags zu Hause, z.B. Hilfen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung 

einer Tagesstruktur, zu bedürfnisgerechten Beschäftigungen und zur Einhaltung eines 

bedürfnisgerechten Tag-Nacht-Rhythmus. 

 

monatlicher Sachleistungsanspruch 

    724 Euro bei Pflegegrad 2 

1.363 Euro bei Pflegegrad 3 

1.693 Euro bei Pflegegrad 4 

2.095 Euro bei Pflegegrad 5 

 

➢ Pflegegeld 

Pflegegeld erhält man, wenn ehrenamtliche Pfleger die häusliche Pflege übernehmen. 

Das können zum Beispiel Familienangehörige oder Nachbarn sein. In diesem Fall 

erhält der Pflegebedürftige das Pflegegeld direkt auf sein Konto.  

 

monatlicher Pflegegeldanspruch 

316 Euro bei Pflegegrad 2 

545 Euro bei Pflegegrad 3 

728 Euro bei Pflegegrad 4 

901 Euro bei Pflegegrad 5 

https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/pflegegrad-1/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/pflegegrad-2/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/pflegegrad-3/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/pflegegrad-4/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/pflegegrad-5/
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➢ Kombileistung = Kombination von Sachleistung und Pflegegeld 

Nimmt der Pflegebedürftige die ihm zustehende Pflegesachleistung nur teilweise in 

Anspruch, erhält er daneben ein anteiliges Pflegegeld. Mit dem Anteil aus dem 

Pflegegeld kann er zum Beispiel einen Angehörigen für dessen Hilfe bezahlen. Hier 

wird die Pflege zwischen dem ambulanten Pflegedienst und den Angehörigen 

aufgeteilt. 

Wer beispielsweise nur 30 Prozent der Pflegesachleistung in Anspruch nimmt, kann 

noch 70 Prozent des dem Pflegegrad entsprechenden Pflegegeldes beziehen. Der 

ambulante Pflegedienst hat hier ein exaktes Angebot erstellen, in dem das noch 

zustehende Pflegegeld ausgeschrieben wird. 

 

➢ Umwandlung von Pflegesachleistungen 

Werden die Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft, besteht außerdem die 

Möglichkeit, bis zu 40 Prozent des monatlichen Betrags in sogenannte „Angebote zur 

Unterstützung im Alltag“ umzuwandeln. Hierzu muss kein Antrag gestellt werden. Die 

Kosten werden einfach gegen die Vorlage entsprechender Belege erstattet. 

 

➢ Tages- und Nachtpflege 

Die Tages- oder Nachtpflege gehört zu den sogenannten teilstationären 

Pflegeleistungen. Die Leistungen kommen vor allem Pflegebedürftigen zugute, die zu 

Hause versorgt werden.Der Pflegebedürftige wird dann zu Hause abgeholt und in einer 

teilstationären Einrichtung betreut.  

 

Nach der Betreuung wird er wieder nach Hause gebracht. 

Hier erhält der Pflegebedürftigen die gleiche Pflegesachleistung wie für die ambulante 

Pflege. Er bekommt sie doppelt!  

Sollte der Pflegebedürftige den Sachleistungsanspruch für die Tages- und Nachtpflege 

nicht in Anspruch nehmen, verfällt dieser.  

 

monatlicher Anspruch auf Tages-und Nachtpflege 

   689 Euro bei Pflegegrad 2 

1.298 Euro bei Pflegegrad 3 

1.612 Euro bei Pflegegrad 4 

1.995 Euro bei Pflegegrad 5 

 

Die während der Tagespflege entstehenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

sowie die Investitionskosten muss der Pflegebedürftige grundsätzlich selbst tragen. Er 

kann dafür die 125,00 Euro Betreuungs- und Entlastungsleistung §45b SGBXI und das 

dort angesammelte Budget verwenden, dies gilt auch für Pflegebedürftige mit 

Pflegegrad 1. 
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➢ Vollstationäre Leistung 

Wenn ein Pflegebedürftiger auf Dauer in einem Pflegeheim oder einer speziellen 

Einrichtung gepflegt wird, erhält er von der Pflegekasse eine 

 

monatliche Leistung zur vollstationären Pflege. 

  125 Euro bei Pflegegrad 1 

   770 Euro bei Pflegegrad 2 

1.262 Euro bei Pflegegrad 3 

1.775 Euro bei Pflegegrad 4 

2.005 Euro bei Pflegegrad 5 

 

Pflegebedürftige, die in vollstationären Einrichtung Leben erhalten einen 

„Leistungszuschlag“ , dieser gilt aber nur für den pflegebedingten Eigenanteil.  

 

Bei den Pflegegeraden 2-5 beträgt der Leistungszuschlag, 

 

• 5 % des pflegebedingten Eigenanteil, innerhalb des ersten Jahres, 

• 25 % des pflegebedingten Eigenanteil, wenn sie mehr als zwölf Monate im 

Heim leben, 

• 45 % des pflegebedingten Eigenanteil, wenn sie mehr als 24 Monate im Heim 

leben 

• 70 % des pflegebedingten Eigenanteil, wenn sie mehr als 36 Monate im Heim 

leben 

 

 Weiterhin nicht bezuschusst werden die weiteren, teilweise erheblichen Kosten für 

die Unterbringung, Verpflegung und die Investitions Kosten. 

Von meinem iPhone gesendet 

 

➢ Verhinderungspflege 

Auch wer sich zu Hause um einen pflegebedürftigen Menschen kümmert, braucht 

Freizeit und Urlaub. Pflegende Angehörige, die stundenweise Verhindert sind, wie z.B. 

durch Arzttermine, Sportangebote oder Freizeitaktivitäten haben die Möglichkeit in 

die stundenweise Verhinderungspflege in der Tagespflege in Anspruch zu nehmen. Der 

Pflegebedürftige kann in dieser Zeit einen Besuchstag in der Tagespflege verbringen. 

Auch alle diejenigen, die in der Urlaubszeit der Angehörigen nicht in die Kurzzeitpflege 

möchte sondern weiterhin zuhause bleiben möchte hat die Möglichkeit in dieser Zeit 

die Tagespflege zu besuchen. Bei der stundenweisen Verhinderungspflege erhält der 

Pflegebedürftige weiterhin sein gesamtes Pflegegeld. Die Kosten für Unterkunft, 

Verpflegung und Investitionskosten können nicht über die Verhinderungspflege 

abgerechnet werden, diese müssen grundsätzlich selbst getragen werden.  
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Evtl. kann dafür das Budget §45b SGBXI verwendet werden, dies muss der Versicherte 

selbst bei der Pflegekasse einreichen. 

Die Verhinderungspflege muss für jede Verhinderung oder für jedes Kalenderjahr extra 

bei der Pflegekasse beantragt werden. 

Die Pflegekasse übernimmt nachgewiesene Kosten der Verhinderungspflege für  

42 Tage pro Jahr. Die Tagespflege kann diese Kosten auch direkt mit der Pflegekasse 

abrechnen. 

Voraussetzung ist, dass Sie bereits sechs Monate vorher zuhause gepflegt wurden. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen wollen, 

muss der Betroffene mindestens den Pflegegrad 2 haben. 

Die Pflegekasse übernimmt Kosten bis zu 1.612 Euro jährlich. 

Es bestehen Kombinationsmöglichkeiten von Verhinderungspflege und 

Kurzzeitpflege, wenn die Kurzzeitpflege nicht in Anspruch genommen wird. Dann 

werden 806 Euro, für die Kurzzeitpflege eingesetzt und es stehen für die 

Verhinderungspflege dann bis zu 2.418 Euro jährlich zur Verfügung. 

Wenn die Verhinderungspflege nur als stundenweise Verhinderungspflege in Anspruch 

genommen wird, nicht länger als 7 Stunden täglich, wird das volle Pflegegeld weiter 

ausgezahlt. 

 

➢ Kurzzeitpflege 

Können Pflegebedürftige vorübergehend nicht zu Hause betreut werden, können sie 

für eine kurze Zeit stationär in einer Betreuungseinrichtung untergebracht werden. 

Dies bietet sich zum Beispiel an, wenn eine pflegebedürftige längere Zeit im 

Krankenhaus verbracht hat Personen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf 

Kurzzeitpflege Bevor Sie die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, stellen Sie einen 

Antrag bei der Pflegekasse Ihres Angehörigen. 

Sie haben einen Anspruch in Höhe von 1774 Euro im Jahr, den Sie auf 56 Tage 

verteilen können. Es bestehen Kombinationsmöglichkeiten von Kurzzeitpflege und 

Verhinderungspflege, wenn keine Verhinderungspflege in Anspruch genommen wird. 

Durch die Umwandlung der Verhinderungspflege stehen somit 3.386 Euro für die   

Kurzzeitpflege jährlich zur Verfügung. 

Das Pflegegeld wird für acht Wochen bis zu 50 Prozent weitergezahlt.  

Die während der Kurzzeitpflege entstehenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

sowie die Investitionskosten muss der Pflegebedürftige grundsätzlich selbst tragen. 

 

➢ Übergangspflege im Krankenhaus 

Die Übergangspflege kann in Anspruch genommen werden, wenn im Anschluss an 

einen Krankenhausaufenthalt die Versorgung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand 

sichergestellt werden kann. 
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Das kann zum Beispiel sein, wenn häusliche Krankenpflege, eine Reha Behandlung, 

Kurzzeitpflege oder weitere Leistungen nach dem Pflege Versicherungsgesetz (wie 

Verhinderungspflege, Tagespflege, oder andere) nicht verfügbar sind. 

Dann können Betroffene in dem Krankenhaus, in dem sie ihre Behandlung erhalten 

haben, für bis zu zehn Tage eine Übergangspflege in Anspruch nehmen. Der Anspruch 

auf Übergangspflege im Krankenhaus besteht für längstens zehn Tage je 

Krankenhausbehandlung. Die Übergangspflege ist ein separater Topf der 

Pflegeversicherung und wird nicht auf die Kurzzeitpflege oder andere Leistung 

angerechnet. 

 

➢ Betreuungs- und Entlastungsleistung § 45b SGBXI 

Seit 1. Januar 2017 werden diese Leistungen "Entlastungsbetrag" genannt und es 

werden monatliche 125 Euro von der Kasse zur Verfügung gestellt.  

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben ebenso Anspruch auf diesen 

Entlastungsbetrag.  

Dieser Betrag muss nicht jeden Monat genutzt werden, sondern kann angespart 

werden. Nicht verbrauchte Ansprüche verfallen am 30.06. des Folgejahres! 

Der Entlastungsbetrag kann für die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung, wie 

auch für die Investitionskosten in der Tagespflege genutzt werden. 

 

➢ Wohnraumanpassung 

Die wenigsten Wohnungen sind alten- oder behindertengerecht ausgestattet. 

Manchmal genügen jedoch schon kleine, aber effektive Veränderungen, um das Leben 

in den eigenen vier Wänden zu erleichtern. 

Der Boden zu rutschig, der Duscheinstieg zu hoch und die Treppen vor dem Haus 

haben kein Geländer manchmal genügen kleinste Mängel im Mietshaus oder 

Eigenheim und die eigenen vier Wände werden zum Hindernisparcours. Aus 

Unwissenheit oder Angst vor hohen finanziellen Ausgaben finden sich viele mit 

solchen Stolperfallen in der Wohnung ab. Dabei kann so manches Problem schon mit 

wenig Aufwand und Kosten beseitigt werden. Die Pflegeversicherung übernimmt bis zu 

4.000 Euro einmalig für alle Maßnahmen. Wenn sich der Hilfebedarf, also z. B. der 

Grad der Pflegebedürftigkeit des Versicherten ändert, gewährt die Kasse diesen 

Zuschuss unter Umständen erneut bzw. mehrmals. Es können auch Zuschüsse zu 

Baudahrlehen beantragt werden. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben auch 

Anspruch auf die Wohnraumanpassung. 

 

➢ Hilfsmittel 

Bei Bedarf und medizinischer Notwendigkeit gewährt die Pflegekasse die Erstattung 

für Hilfsmittel wie Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten oder Pflege-

https://www.pflege.de/hilfsmittel/
https://www.pflege.de/hilfsmittel/gehhilfen/
https://www.pflege.de/hilfsmittel/gehhilfen/rollator-gehwagen/
https://www.pflege.de/hilfsmittel/rollstuhl/
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Einlegerahmen für das Ehebett sowie weitere im Hilfsmittelverzeichnis aufgelistete 

erstattungsfähige Hilfsmittel. Hierzu benötigt die Pflege 

Bedürftige lediglich ein Rezept für das benötigte Hilfsmittel vom Hausarzt mit einer 

entsprechenden Diagnose. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben auch Anspruch 

auf Hilfsmittel. Ab sofort kann die Empfehlung bestimmter Hilfsmittel auch  durch die 

Pflegefachkraft erfolgen, ohne das eine ärztliche Verordnung vorgelegt werden muss.  

 

 

➢ Pflegehilfsmittel 

Zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel gewährt die Pflegekasse monatlich 40€. 

Dazu gehören Artikel wie beispielsweise Desinfektionsmittel, Handschuhe und 

Bettschutzunterlagen. Anders als bei den „normalen“ Hilfsmitteln wird kein Rezept 

benötigt. Es genügt ein Antrag bei der Pflegekasse. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 

haben auch Anspruch auf die Pflegehilfsmittel. 

 

➢ Hausnotruf 

Für einen Hausnotruf bezahlt die Pflegekasse ab Pflegegrad 1 einmalig 10,49 Euro für 

die Anschlusskosten und monatlichen  18,36 Euro. Diese Kosten kann der Anbieter 

direkt mit der Pflegekasse abrechnen. 

 

➢ Pflegekurse für Angehörige 

Jeder pflegende Angehörige oder ehrenamtliche Pfleger hat gemäß § 45 SGB XI 

Anspruch auf kostenlose Pflegekurse. Die vollständigen Kosten hierfür trägt die 

Pflegeversicherung. Hier werden Grundlagen des Pflegewissens für pflegende 

Angehörige vermittelt. Es besteht die Möglichkeit an Kursen teilzunehmen oder eine 

Schulung zu Hause direkt beim Pflegebedürftigen zu erhalten. 

 

➢ Weitere Leistungen 

Desweitern gibt es noch die Förderungen für selbstorganisierte und ambulant betreute 

Wohngruppen, sowie Leistungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe (§ 43a SGB 

XI).Außerdem haben pflegende Angehörige einen Rentenanspruch, Infos dazu finden 

sie auf der Internet Seite: Rente für die Pflege von Angehörigen - nullbarriere.de 

 

➢ Anspruch auf Qualitätssicherungsbesuche § 37 Abs. 3 SGB XI 

Die Beratungsbesuche und -gespräche sollen der pflegenden Person pflegefachliche 

Unterstützung bieten, um so die Qualität für die häusliche Pflege zu gewährleisten. Bei 

den Beratungsbesuchen sollte der Bedarf und die Beschaffung von Pflegehilfsmitteln 

(z.B. technische Hilfsmittel, Pflegeverbrauchsmittel), wie Hebe- und 

Lagerungstechniken, pflegegeeigneter Wohnraum, welche Leistungen aus der  

https://www.pflege.de/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis-hilfsmittelkatalog/
https://www.pflege.de/hilfsmittel/pflegehilfsmittel/
https://www.pflege.de/hilfsmittel/seniorennotruf/hausnotruf/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegesetz-pflegereform/sgb/xi/
https://www.pflege.de/pflegende-angehoerige/pflegewissen/
https://www.pflege.de/pflegende-angehoerige/pflegewissen/
https://nullbarriere.de/pflege-von-angehoerigen.htm
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Pflegeversicherung dem pflegebedürftigen zustehen und Praktische Tipps zur 

aktuellen Alltagssituation der Pflegeperson im Vordergrund stehen. 

Damit pflegende Angehörige nicht alleine gelassen werden findet in wiederkehrenden 

Intervallen ein obligatorischer Pflegebesuch durch einen Pflegedienst statt. Diese 

Besuche werden von Pflegediensten nach § 37.3 SGB XI (Pflegeversicherung / 

Pflegekasse) abgerechnet und dienen auch zur Qualitätssicherung. Beim Bezug von 

Pflegegeld ist der Beratungseinsatz in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen 

verpflichtend. Bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich und bei Pflegegrad 4 und 5 

vierteljährlich. Bei Pflegegrad 1 ist er nicht verpflichtend der Pflegebedürftige hat aber 

ein Recht auf einen kostenlosen Beratungsbesuch. 

 

➢ Schulungen für Pflegende Angehörige, zu verschiedenen Themenbereichen von 

der Techniker Krankenkasse und der KKH online und jederzeit. Einfach kurz 

registrieren (bei der KKH) und schon geht es los. 

http://www.tkpflegecoach.de/content/selbstschutz-fuer-pflegende 

https://www.kkh-pflegecoach.de/ 

 

➢ Anbieter Hausnotruf 

ASB      Arbeiter-Samariter- Bund 

069 / 985444-444      oder      0561 / 7280010 

 

Die Johanniter 

049 30 26997-0 

 

 Malteser 

0800 99 66 008 

 

Frankfurter Verband 

069 / 299 807-0 

 

DRK     Deutsches Rotes Kreuz 

08000 365 000  

          Stand: 2022 

http://www.tkpflegecoach.de/content/selbstschutz-fuer-pflegende
https://www.kkh-pflegecoach.de/
tel:+4969985444444
tel:+495617280010
tel:+49%2030%2026997-0
tel:+498009966008
tel:0692998070

